
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 

Ziffer 1.1 der Vorlage 1854/2002 
 Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Ausle- 
 gung von den Nachbargemeinden keine Anregungen vorgebracht wur- 
 den. 
 
Ziffer 1.2 der Vorlage 1854/2002 
 die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen zu  
 Bebauungsplan Nr. 247 „Giersberg-Ost“ gemäß der Vorlage 1854/2002  
 beigefügten Abwägungen zu behandeln, die Anlage ist Bestandteil der  
 Beschlussfassung; 
 
Ziffer 1 der Vorlage 1854/2002 A 
  Der Rat der Stadt Siegen beschließt, die Beschlussvorschläge Ziff. 1.3 und 
  1.4 der Vorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002 nicht zu beschließen.  
 
Ziffer 2. der Vorlage 1854/2002 A 
  das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 247 "Giersberg-Ost" in die 
Teile A   (östlicher Teil) und B (westlicher Teil) gemäß Anlage 1 (Lageplan) zur 
Vorla-  ge 1854/2002 A zu teilen; 
 
  den Bebauungsplan "Giersberg-Ost" Teil A (östlicher Teil) gemäß § 10 Bau-
  gesetzbuch als Satzung. 
 
Ziffer 1.5 der Vorlage 1854/2002  
  Die Begründung zu Bebauungsplan Nr. 247 „Giersberg-Ost“ laut Anlage 3 zur 
  Vorlage 1854/2002 
 




